
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Dezember 2025  

 
 Nr. 2025/2136  

 

Vernehmlassung zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Eintragung der elterlichen 
Sorge in die Einwohnerregister) 
Schreiben an das Bundesamt für Justiz BJ, Bern 
  

1. Erwägungen 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD hat mit Schreiben vom 
19. September 2025 unter anderem die Kantone zur Vernehmlassung zur Änderung des Zivilge-
setzbuches (Eintragung der elterlichen Sorge in die Einwohnerregister) eingeladen. 

2. Beschluss 

Auf Antrag des Volkswirtschaftsdepartements wird die Stellungnahme an das Bundesamt für 
Justiz BJ zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Eintragung der elterlichen Sorge in die Einwoh-
nerregister) beschlossen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Schreiben an das Bundesamt für Justiz BJ vom 16. Dezember 2025 

Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement (GK 6769) 
Amt für Gemeinden (4; gro, bae, ssi, zim) 
Migrationsamt 
Amt für Finanzen, Statistikportal 
Eidg. Parlamentarier (8) 


